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Kundmachungen 
 
 

Flächen- 
widmungspläne 

 
keine 
 

Einzelbewilligungs-
verfahren gemäß 

§ 46 Abs.1 ROG 2009 
 

 

Ansuchen 

 
keine 
 

Bebauungspläne 
 

Einleitungen 

 
keine 
 

Öffentliches Gut 
Gemeingebrauch/ 
(Ent-) Widmungen 

 
keine 
 

FundService 

Schloss Mirabell, Tel. 8072-3580 

 Mo-Do 7.30-16, Fr 7.30-13 Uhr 

fundamt@stadt-salzburg.at 

www.fundamt.gv.at 

Sonstiges 
 
Magistrat Salzburg 
Zahl: 06/04/21209/2013/004 

23. Dezember 2013 
 

Betrifft: 
Errichtung von beidseitigen sowie einseitigen Gehstei-
gen in bestimmten Verkehrsflächen; Bestimmung des 
Erfordernisses sowie des Zeitpunktes gemäß § 4 Abs. 
2 und 3 Anliegerleistungsgesetz 
 

Kundmachung 
 

Der Bauausschuss der Landeshauptstadt Salzburg hat in 
seiner Sitzung vom 3.12.2013 beschlossen: 
 
Gemäß § 4 Abs. 3 Anliegerleistungsgesetz LGBl. 77/1976 
wird bestimmt, dass in der Hermann Gmeiner Straße, 
vom 1. November 2013 an, einseitig von der Loiger Straße 
bis einschließlich Gst. 1807/1, KG Wals II, mit einem Geh-
steig auszustatten ist.  
 
Gemäß § 4 Abs. 3 Anliegerleistungsgesetz LGBl. 77/1976 
wird bestimmt, dass in der Loiger Straße, vom 1. No-
vember 2013 an, einseitig von der Hermann Gmeiner 
Straße bis einschließlich Gst. 1807/3, KG Wals II, mit 
einem Gehsteig auszustatten ist. 
 
Gemäß § 4 Abs. 3 Anliegerleistungsgesetz LGBl. 77/1976 
wird bestimmt, dass die Triebenbachstraße, vom 1. No-
vember 2013 an, nunmehr beidseitig von der Schmiedin-
gerstraße bis einschließlich Gst. 2187/2, KG Liefering II, 
mit einem Gehsteig auszustatten ist. 
 
Gemäß § 19 Abs. 1 des Salzburger Stadtrechtes 1966 
erfolgt hiermit die Kundmachung durch Auflegung zur 
öffentlichen Einsicht während der für den Parteienver-
kehr bestimmten Amtsstunden (§ 13 Abs. 5 AVG) des 
Magistrates (bei der MA 6/04 – Straßen- und Brücken-
amt, A-5020 Salzburg, Faberstraße 11, 4. Stock, Zimmer 
Nr. 416). 
 

Für den Bürgermeister: 
Die Stadträtin: 

Mag. Claudia Schmidt 
 

qwm 
 

Wahlamt 

Hotline 

8072-3530 
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Land Salzburg 
Zahl: 20401-1/41211/28-2013 

Salzburg, 4. Dezember 2013 
 

Öffentliche Kundmachung 
 

In der Angelegenheit: 
IPC – Projekt Immobilien Consulting GmbH, Salz-
burg; 
Wasser-Wasser-Wärmepumpenanlage auf Gp. 2850/2, 
KG Salzburg; 
a) Entnahme von Nutzwasser im Ausmaß von 3 l/s aus 

dem Almkanal zu Kühlzwecken bzw. Beheizung des 
Bürogebäudes der Firma Pappas und 

b) Rückleitung des Wassers in den Almkanal 
wasserrechtlich bewilligt mit Bescheid vom 5.2.2010,  
Zl 205-1/41.211/10-2010; 
 

Überprüfung, ob die gegenständliche Wasserbenutzungs-
anlage in Übereinstimmung mit der erteilten Bewilligung 
errichtet wurde bzw. Veranlassung der Beseitigung allfäl-
lig wahrgenommener Mängel und Abweichungen sowie 
gegebenenfalls nachträgliche Genehmigung geringfügiger 
Abweichungen 
 

findet am Mittwoch, dem 19.2.2014, um 10:00 Uhr 
mit dem Zusammentritt der Verhandlungsteilnehmer 

beim Amt der Salzburger Landesregierung, 
Chiemseehof, Besprechungszimmer, Stiege 1, 

Erdgeschoß rechts, 5020 Salzburg 
 

eine mündliche Verhandlung statt. 
 

Gegenstand des Überprüfungsverfahrens ist es, die 
Übereinstimmung der ausgeführten Maßnahmen mit dem 
bewilligten Vorhaben zu prüfen sowie allfällige gering-
fügige Abweichungen vom Projekt nachträglich zu ge-
nehmigen und festgestellte Mängel beseitigen zu lassen. 
Sollten Sie mit der Anlage in der bestehenden Form 
einverstanden sein, ist Ihr Erscheinen bei der Ver-
handlung nicht notwendig. 
Sollten Sie aber der Auffassung sein, dass ohne Ihre Zu-
stimmung vom bewilligten Projekt abgewichen wurde, 
müsste dies der Behörde spätestens bei der Überprü-
fungsverhandlung bekannt gegeben werden. 
 
Gemäß § 107 Abs 1 des Wasserrechtsgesetzes 1959 – 
WRG 1959 idgF sind zur mündlichen Verhandlung der 
Antragsteller und die Eigentümer jener Grundstücke, die 
durch die geplanten Anlagen oder durch Zwangsrechte in 
Anspruch genommen werden sollen, persönlich zu laden; 
dies gilt auch für jene im Wasserbuch eingetragenen 
Wasserberechtigten und Fischereiberechtigten, in deren 
Rechte durch das Vorhaben eingegriffen werden soll. 
 
Diese Parteien wurden mit persönlicher Verständigung 
vom 4.12.2013, Zl 20401-1/41211/28-2013, zur mündli-
chen Verhandlung geladen. 

Die anderen Parteien sowie die sonstigen Beteiligten sind 
gemäß der zitierten Gesetzesbestimmung durch Anschlag 
in den Gemeinden, in denen das Vorhaben ausgeführt 
werden soll, zu laden. 
 
Personen, die eine Parteistellung in diesem Verfahren 
beanspruchen, nicht aber durch persönliche Verständi-
gung zu dieser mündlichen Verhandlung geladen wurden, 
sowie sonstige Beteiligte werden hiemit zu der Verhand-
lung mittels dieser Kundmachung geladen.Die mittels 
dieser Kundmachung Geladenen haben die Möglichkeit, 
ihre allenfalls gegebene Parteistellung geltend zu machen 
bzw als Beteiligte am Verfahren teilzunehmen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Verhandlung – abgesehen 
von dieser Kundmachung – durch die oben erwähnte per-
sönliche Verständigung der uns bekannten Beteiligten am 
Verfahren und durch Anschlag an der Amtstafel in Ihrem 
Gemeindeamt und durch Verlautbarung mittels Flugblät-
ter (Auflegung bzw Anschlag im Nahbereich des Vorha-
bens) kundgemacht wurde. 
 
Als Beteiligter beachten Sie bitte, dass Sie, wenn Sie 
Einwendungen gegen den Gegenstand der Verhandlung 
nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung bei 
der Behörde bekannt geben oder während der Verhand-
lung vorbringen, Ihre Parteistellung verlieren. 
 
Hinweis: Wenn Sie jedoch glaubhaft machen, dass Sie 

durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Er-

eignis verhindert waren, rechtzeitig Einwendungen zu 

erheben und Sie kein Verschulden oder nur ein minderer 

Grad des Versehens trifft, können Sie binnen zwei Wo-

chen nach Wegfall des Hindernisses, das Sie an der Er-

hebung von Einwendungen gehindert hat, jedoch spätes-

tens bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung 

der Sache, bei der Behörde Einwendungen erheben. Die-

se Einwendungen gelten dann als rechtzeitig erhoben und 

sind von jener Behörde zu berücksichtigen, bei der das 

Verfahren anhängig ist. Bitte beachten Sie, dass eine län-

gere Ortsabwesenheit kein unvorhergesehenes oder un-

abwendbares Ereignis darstellt. 

 
Zu der Verhandlung können Sie persönlich erscheinen 
oder einen mit der Sachlage vertrauten, voll handlungsfä-
higen und schriftlich bevollmächtigten Vertreter (eigen-
berechtigte natürliche Person, juristische Person, Perso-
nengesellschaft des Handelsrechtes oder eingetragene 
Erwerbsgesellschaft) entsenden. Personen, die unbefugt 
die Vertretung anderer zu Erwerbszwecken betreiben, 
dürfen nicht bevollmächtigt werden. Die Vollmacht 
hat auf Namen oder Firma zu lauten. 
 
Eine schriftliche Vollmacht ist nicht erforderlich, 
- wenn Sie sich durch eine zur berufsmäßigen Parteien-

vertretung befugte Person – zB einen Rechtsanwalt, 
Notar oder Wirtschaftstreuhänder – vertreten lassen, 
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- wenn Sie sich durch Familienmitglieder (bzw Haus-
haltsangehörige, Angestellte, Funktionäre von Orga-
nisationen), die uns bekannt sind, vertreten lassen und 
kein Zweifel an deren Vertretungsbefugnis besteht, 

- wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Bevollmächtigten zu 
uns kommen. 

 
Sie können bis zum Vortag der Verhandlung (nach tele-
fonischer Voranmeldung) beim Amt der Salzburger Lan-
desregierung, Abteilung 4, Fanny-von-Lehnert-Straße 1, 
5020 Salzburg (Anmeldung Bauteil A, 8. Stock, Zimmer 
811, DW 4376) oder im Stadtgemeindeamt Salzburg in 
das Einreichprojekt Einsicht nehmen, jeweils von Montag 
bis Freitag von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr bzw während der 
in Ihrem Gemeindeamt für den Parteienverkehr vorgese-
henen Zeiten. Gegen die Anberaumung der mündlichen 
Verhandlung ist zufolge § 63 Abs 2 AVG eine abgeson-
derte Berufung nicht zulässig. 
 

Für den Landeshauptmann: 
Mag. Dr. Eva Hofbauer 

 
Land Salzburg 
Zahl: 20401-1/30900/147-2014 

Salzburg, 15. Jänner 2014 
 

Öffentliche Kundmachung 
 
In der Angelegenheit: 
Stadtgemeinde Salzburg, Magistratsabteilung 6/02 – 
Kanal- und Gewässeramt; 
 
Kanalbetriebsgebiet „Gnigl 01“ – Umschluss Güterhal-
lesiedlung zum Betriebsgebiet Gnigl 01 durch Neuerrich-
tung bzw. Austausch des Hauptkanals in einer Länge von 
785 m sowie Errichtung/Austausch von 26 Schächten auf 
den Gp. 277/14, 277/24, 277/23, 513/2, 625/2, 273/1, 
277/6, 537/1, 538/1, 277/1, 277/3, 277/12 und 277/25, 
jeweils KG Itzling sowie auf den Gp. 1304/2, KG Salz-
burg und 625/2, KG Gnigl, in Abänderung des Beschei-
des der Landeshauptfrau von Salzburg vom 30.12.2004, 
Zl. 1/01-30.900/112-2001;  
 

Ansuchen um wasserrechtliche Bewilligung 
 

findet am Dienstag, dem 18.2.2014, um 09:00 Uhr 
mit dem Zusammentritt der Verhandlungsteilnehmer 

beim Amt der Salzburger Landesregierung, 
Besprechungszimmer der Abteilung 4, Bauteil A, 
Zimmer-Nr. A907, Fanny-von-Lehnert-Straße 1, 

 5020 Salzburg 
 

eine mündliche Verhandlung statt. 
 

Gemäß § 107 Abs 1 des Wasserrechtsgesetzes 1959 – 
WRG 1959 idgF sind zur mündlichen Verhandlung der 
Antragsteller und die Eigentümer jener Grundstücke, die 

durch die geplanten Anlagen oder durch Zwangsrechte in 
Anspruch genommen werden sollen, persönlich zu laden; 
dies gilt auch für jene im Wasserbuch eingetragenen 
Wasserberechtigten und Fischereiberechtigten, in deren 
Rechte durch das Vorhaben eingegriffen werden 
soll. 
Diese Parteien wurden mit persönlicher Verständigung 
vom 15.1.2014, Zl 20401-1/30900/147-2014, zur mündli-
chen Verhandlung geladen. 
 
Die anderen Parteien sowie die sonstigen Beteiligten sind 
gemäß der zitierten Gesetzesbestimmung durch Anschlag 
in den Gemeinden, in denen das Vorhaben ausgeführt 
werden soll, zu laden. 
 
Personen, die eine Parteistellung in diesem Verfahren 
beanspruchen, nicht aber durch persönliche Verständi-
gung zu dieser mündlichen Verhandlung geladen wurden, 
sowie sonstige Beteiligte werden hiemit zu der Verhand-
lung mittels dieser Kundmachung geladen. Die mittels 
dieser Kundmachung Geladenen haben die Möglichkeit, 
ihre allenfalls gegebene Parteistellung geltend zu machen 
bzw als Beteiligte am Verfahren teilzunehmen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Verhandlung – abgesehen 
von dieser Kundmachung – durch die oben erwähnte per-
sönliche Verständigung der uns bekannten Beteiligten am 
Verfahren und durch Anschlag an der Amtstafel in Ihrem 
Gemeindeamt und durch Verlautbarung mittels Flugblät-
ter (Auflegung bzw Anschlag im Nahbereich des Vorha-
bens) kundgemacht wurde. 
 
Als Beteiligter beachten Sie bitte, dass Sie, wenn Sie 
Einwendungen gegen den Gegenstand der Verhandlung 
nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung bei 
der Behörde bekannt geben oder während der Verhand-
lung vorbringen, Ihre Parteistellung verlieren. 
 
Hinweis: Wenn Sie jedoch glaubhaft machen, dass Sie 

durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Er-

eignis verhindert waren, rechtzeitig Einwendungen zu 

erheben und Sie kein Verschulden oder nur ein minderer 

Grad des Versehens trifft, können Sie binnen zwei Wo-

chen nach Wegfall des Hindernisses, das Sie an der Er-

hebung von Einwendungen gehindert hat, jedoch spätes-

tens bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung 

der Sache, bei der Behörde Einwendungen erheben. Die-

se Einwendungen gelten dann als rechtzeitig erhoben und 

sind von jener Behörde zu berücksichtigen, bei der das 

Verfahren anhängig ist. Bitte beachten Sie, dass eine län-

gere Ortsabwesenheit kein unvorhergesehenes oder un-

abwendbares Ereignis darstellt. 

 
Zu der Verhandlung können Sie persönlich erscheinen 
oder einen mit der Sachlage vertrauten, voll handlungsfä-
higen und schriftlich bevollmächtigten Vertreter (eigen-
berechtigte natürliche Person, juristische Person, Perso-
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nengesellschaft des Handelsrechtes oder eingetragene 
Erwerbsgesellschaft) entsenden. Personen, die unbefugt 
die Vertretung anderer zu Erwerbszwecken betreiben, 
dürfen nicht bevollmächtigt werden. Die Vollmacht hat 
auf Namen oder Firma zu lauten. 
 
Eine schriftliche Vollmacht ist nicht erforderlich, 
- wenn Sie sich durch eine zur berufsmäßigen Parteien-

vertretung befugte Person – zB einen Rechtsanwalt, 
Notar oder Wirtschaftstreuhänder – vertreten lassen, 

- wenn Sie sich durch Familienmitglieder (bzw Haus-
haltsangehörige, Angestellte, Funktionäre von Organi-
sationen), die uns bekannt sind, vertreten lassen und 
kein Zweifel an deren Vertretungsbefugnis besteht, 

- wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Bevollmächtigten zu 
uns kommen. 

 
Sie können bis zum Vortag der Verhandlung (nach tele-
fonischer Voranmeldung) beim Amt der Salzburger Lan-
desregierung, Abteilung 4, Fanny-von-Lehnert-Straße 1, 
5020 Salzburg (Anmeldung Bauteil A, 8. Stock, Zimmer 
811, DW 4376) oder im Stadtgemeindeamt Salzburg in 
das Einreichprojekt Einsicht nehmen, jeweils von Montag 
bis Freitag von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr bzw während der 
in Ihrem Gemeindeamt für den Parteienverkehr vorgese-
henen Zeiten. 
 
Gegen die Anberaumung der mündlichen Verhandlung ist 
zufolge § 63 Abs 2 AVG eine abgesonderte Berufung 
nicht zulässig. 
 

Für den Landeshauptmann: 
Mag. Dr. Eva Hofbauer 
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Land Salzburg 
Zahl: 20401-1/38331/37-2014 

Salzburg, 15. Jänner 2014 
 

Öffentliche Kundmachung 
 
In der Angelegenheit: 
Xenex Verlags- und HandelsgmbH, Salzburg; 
Nutzwasserentnahme aus dem Stiftsarm des Almkanals 
zu Kühlzwecken (1,5 l/s) und zum Betrieb eines Wasser-
beckens mit Marmorplatte (20 l/s) auf Gp. 2501/2 und 
284/2, je KG Salzburg; 
 
Ansuchen um wasserrechtliche Bewilligung 
 

findet am Mittwoch, dem 19.2.2014, um 11:30 Uhr 
mit dem Zusammentritt der Verhandlungsteilnehmer 

beim Amt der Salzburger Landesregierung, 
Chiemseehof, Besprechungszimmer, Stiege 1, 

Erdgeschoß rechts, 5020 Salzburg 
 

eine mündliche Verhandlung statt. 
 
Gemäß § 107 Abs 1 des Wasserrechtsgesetzes 1959 – 
WRG 1959 idgF sind zur mündlichen Verhandlung der 
Antragsteller und die Eigentümer jener Grundstücke, die 
durch die geplanten Anlagen oder durch Zwangsrechte in 
Anspruch genommen werden sollen, persönlich zu laden; 
dies gilt auch für jene im Wasserbuch eingetragenen 
Wasserberechtigten und Fischereiberechtigten, in deren 
Rechte durch das Vorhaben eingegriffen werden soll. 
 
Diese Parteien wurden mit persönlicher Verständigung 
vom 15.1.2014, Zl 20401-1/38331/37-2014, zur mündli-
chen Verhandlung geladen. 
 
Die anderen Parteien sowie die sonstigen Beteiligten sind 
gemäß der zitierten Gesetzesbestimmung durch Anschlag 
in den Gemeinden, in denen das Vorhaben ausgeführt 
werden soll, zu laden. 
 
Personen, die eine Parteistellung in diesem Verfahren 
beanspruchen, nicht aber durch persönliche Verständi-
gung zu dieser mündlichen Verhandlung geladen wurden, 
sowie sonstige Beteiligte werden hiemit zu der Verhand-
lung mittels dieser Kundmachung geladen. Die mittels 
dieser Kundmachung Geladenen haben die Möglichkeit, 
ihre allenfalls gegebene Parteistellung geltend zu machen 
bzw als Beteiligte am Verfahren teilzunehmen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Verhandlung – abgesehen 
von dieser Kundmachung – durch die oben erwähnte per-
sönliche Verständigung der uns bekannten Beteiligten am 
Verfahren und durch Anschlag an der Amtstafel in Ihrem 
Gemeindeamt und durch Verlautbarung mittels Flugblät-
ter (Auflegung bzw Anschlag im Nahbereich des Vorha-
bens) kundgemacht wurde. 
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Als Beteiligter beachten Sie bitte, dass Sie, wenn Sie 
Einwendungen gegen den Gegenstand der Verhandlung 
nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung bei 
der Behörde bekannt geben oder während der Verhand-
lung vorbringen, Ihre Parteistellung verlieren. 
 
Hinweis: Wenn Sie jedoch glaubhaft machen, dass Sie 

durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Er-

eignis verhindert waren, rechtzeitig Einwendungen zu 

erheben und Sie kein Verschulden oder nur ein minderer 

Grad des Versehens trifft, können Sie binnen zwei Wo-

chen nach Wegfall des Hindernisses, das Sie an der Er-

hebung von Einwendungen gehindert hat, jedoch spätes-

tens bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung 

der Sache, bei der Behörde Einwendungen erheben. Die-

se Einwendungen gelten dann als rechtzeitig erhoben und 

sind von jener Behörde zu berücksichtigen, bei der das 

Verfahren anhängig ist. Bitte beachten Sie, dass eine län-

gere Ortsabwesenheit kein unvorhergesehenes oder un-

abwendbares Ereignis darstellt. 

 
Zu der Verhandlung können Sie persönlich erscheinen 
oder einen mit der Sachlage vertrauten, voll handlungsfä-
higen und schriftlich bevollmächtigten Vertreter (eigen-
berechtigte natürliche Person, juristische Person, Perso-
nengesellschaft des Handelsrechtes oder eingetragene 
Erwerbsgesellschaft) entsenden. Personen, die unbefugt 
die Vertretung anderer zu Erwerbszwecken betreiben, 
dürfen nicht bevollmächtigt werden. Die Vollmacht hat 
auf Namen oder Firma zu lauten. 
 
Eine schriftliche Vollmacht ist nicht erforderlich, 
- wenn Sie sich durch eine zur berufsmäßigen Parteien-

vertretung befugte Person – zB einen Rechtsanwalt, 
Notar oder Wirtschaftstreuhänder – vertreten lassen, 

- wenn Sie sich durch Familienmitglieder (bzw Haus-
haltsangehörige, Angestellte, Funktionäre von Organi-
sationen), die uns bekannt sind, vertreten lassen und 
kein Zweifel an deren Vertretungsbefugnis besteht, 

- wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Bevollmächtigten zu 
uns kommen. 

 
Sie können bis zum Vortag der Verhandlung (nach tele-
fonischer Voranmeldung) beim Amt der Salzburger Lan-
desregierung, Abteilung 4, Fanny-von-Lehnert-Straße 1, 
5020 Salzburg (Anmeldung Bauteil A, 8. Stock, Zimmer 
811, DW 4376) oder im Stadtgemeindeamt Salzburg in 
das Einreichprojekt Einsicht nehmen, jeweils von Montag 
bis Freitag von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr bzw während der 
in Ihrem Gemeindeamt für den Parteienverkehr vorgese-
henen Zeiten. Gegen die Anberaumung der mündlichen 
Verhandlung ist zufolge § 63 Abs 2 AVG eine abgeson-
derte Berufung nicht zulässig. 
 

Für den Landeshauptmann: 
Mag. Dr. Eva Hofbauer 

 

Land Salzburg 
Zahl: 20401-1/43103/21-2014 

Salzburg, 15. Jänner 2014 
 

Öffentliche Kundmachung 
 
In der Angelegenheit:  
Frey Wille GmbH & Co KG, Filiale Universitätsplatz 
10, 5020 Salzburg;  
Wasserentnahme aus dem Almkanal zur Anspeisung eines 
Wärmetauschers zur Raumluftkühlung der Filiale Univer-
sitätsplatz 10 im Ausmaß von 0,130 l/s; Bescheid der Lan-
deshauptfrau von Salzburg vom 27.9.2012, Zl 20401-
1/43103/15-2012; Überprüfungsfeststellung (Überprüfung 
der Übereinstimmung der Wasserbenutzungsanlage mit der 
erteilten Bewilligung, Feststellung bzw. Beseitigung allfäl-
liger Mängel und Abweichungen sowie nachträgliche Ge-
nehmigung geringfügiger Abweichungen)  
 

findet am Mittwoch, dem 19.2.2014, um 08:30 Uhr 
mit dem Zusammentritt der Verhandlungsteilnehmer 

im Amt der Salzburger Landesregierung, Chiem-
seehof, Besprechungszimmer, Stiege 1, Erdgeschoß 

rechts, 5020 Salzburg 
eine mündliche Verhandlung statt. 

 
Gegenstand des Überprüfungsverfahrens ist es, die 
Übereinstimmung der ausgeführten Maßnahmen mit dem 
bewilligten Vorhaben zu prüfen sowie allfällige gering-
fügige Abweichungen vom Projekt nachträglich zu ge-
nehmigen und festgestellte Mängel beseitigen zu lassen. 
Sollten Sie mit der Anlage in der bestehenden Form 
einverstanden sein, ist Ihr Erscheinen bei der Ver-
handlung nicht notwendig. Sollten Sie aber der Auffas-
sung sein, dass ohne Ihre Zustimmung vom bewilligten 
Projekt abgewichen wurde, müsste dies der Behörde spä-
testens bei der Überprüfungsverhandlung bekannt gege-
ben werden 
 
Gemäß § 107 Abs 1 des Wasserrechtsgesetzes 1959 – 
WRG 1959 idgF sind zur mündlichen Verhandlung der 
Antragsteller und die Eigentümer jener Grundstücke, die 
durch die geplanten Anlagen oder durch Zwangsrechte in 
Anspruch genommen werden sollen, persönlich zu laden; 
dies gilt auch für jene im Wasserbuch eingetragenen 
Wasserberechtigten und Fischereiberechtigten, in deren 
Rechte durch das Vorhaben eingegriffen werden soll. 
 
Diese Parteien wurden mit persönlicher Verständigung 
vom 15.1.2014, Zl 20401-1/43103/21-2014, zur mündli-
chen Verhandlung geladen. 
 
Die anderen Parteien sowie die sonstigen Beteiligten sind 
gemäß der zitierten Gesetzesbestimmung durch Anschlag 
in den Gemeinden, in denen das Vorhaben ausgeführt 
werden soll, zu laden. 
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Personen, die eine Parteistellung in diesem Verfahren 
beanspruchen, nicht aber durch persönliche Verständi-
gung zu dieser mündlichen Verhandlung geladen wurden, 
sowie sonstige Beteiligte werden hiemit zu der Verhand-
lung mittels dieser Kundmachung geladen.Die mittels 
dieser Kundmachung Geladenen haben die Möglichkeit, 
ihre allenfalls gegebene Parteistellung geltend zu machen 
bzw als Beteiligte am Verfahren teilzunehmen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Verhandlung – abgesehen 
von dieser Kundmachung – durch die oben erwähnte per-
sönliche Verständigung der uns bekannten Beteiligten am 
Verfahren und durch Anschlag an der Amtstafel in Ihrem 
Gemeindeamt und durch Verlautbarung mittels Flugblät-
ter (Auflegung bzw Anschlag im Nahbereich des Vorha-
bens) kundgemacht wurde. 
 

Als Beteiligter beachten Sie bitte, dass Sie, wenn Sie 
Einwendungen gegen den Gegenstand der Verhandlung 
nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung bei 
der Behörde bekannt geben oder während der Verhand-
lung vorbringen, Ihre Parteistellung verlieren. 
 

Hinweis: Wenn Sie jedoch glaubhaft machen, dass Sie 

durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Er-

eignis verhindert waren, rechtzeitig Einwendungen zu 

erheben und Sie kein Verschulden oder nur ein minderer 

Grad des Versehens trifft, können Sie binnen zwei Wo-

chen nach Wegfall des Hindernisses, das Sie an der Er-

hebung von Einwendungen gehindert hat, jedoch spätes-

tens bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung 

der Sache, bei der Behörde Einwendungen erheben. Die-

se Einwendungen gelten dann als rechtzeitig erhoben und 

sind von jener Behörde zu berücksichtigen, bei der das 

Verfahren anhängig ist. Bitte beachten Sie, dass eine län-

gere Ortsabwesenheit kein unvorhergesehenes oder un-

abwendbares Ereignis darstellt. 
 

Zu der Verhandlung können Sie persönlich erscheinen 
oder einen mit der Sachlage vertrauten, voll handlungsfä-
higen und schriftlich bevollmächtigten Vertreter (eigen-
berechtigte natürliche Person, juristische Person, Perso-
nengesellschaft des Handelsrechtes oder eingetragene 
Erwerbsgesellschaft) entsenden. Personen, die unbefugt 
die Vertretung anderer zu Erwerbszwecken betreiben, 
dürfen nicht bevollmächtigt werden. Die Vollmacht hat 
auf Namen oder Firma zu lauten. 
 

Eine schriftliche Vollmacht ist nicht erforderlich, 
- wenn Sie sich durch eine zur berufsmäßigen Parteien-

vertretung befugte Person – zB einen Rechtsanwalt, 
Notar oder Wirtschaftstreuhänder – vertreten lassen, 

- wenn Sie sich durch Familienmitglieder (bzw Haus-
haltsangehörige, Angestellte, Funktionäre von Organi-
sationen), die uns bekannt sind, vertreten lassen und 
kein Zweifel an deren Vertretungsbefugnis besteht, 

- wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Bevollmächtigten zu 
uns kommen. 

Sie können bis zum Vortag der Verhandlung (nach tele-
fonischer Voranmeldung) beim Amt der Salzburger Lan-
desregierung, Abteilung 4, Fanny-von-Lehnert-Straße 1, 
5020 Salzburg (Anmeldung Bauteil A, 8. Stock, Zimmer 
811, DW 4376) in das Einreichprojekt Einsicht nehmen, 
jeweils von Montag bis Freitag von 8:30 Uhr bis 12:00 
Uhr. 
 
Gegen die Anberaumung der mündlichen Verhandlung ist 
zufolge § 63 Abs 2 AVG eine abgesonderte Berufung 
nicht zulässig. 
 

Für den Landeshauptmann: 
Mag. Dr. Eva Hofbauer 

 

Öffentliche 
Ausschreibungen 

 
Der (Die) hier wiedergegebene(n) Text(e) einer Be-

kanntmachung im (in) Vergabeverfahren ist eine zusätzli-

che Information. Der rechtsverbindliche Text ist unter 

www.salzburg.gv.at abrufbar. Die Bekanntmachung unter 

www.salzburg.gv.at kann auch bereits vor Erscheinen der 

gegenständlichen Folge des Amtsblattes vorgenommen 

worden sein. 

 
Keine 
 

qwm 
 

Bürgerservice 
Ihr Anliegen ist unser Anliegen: 
 

Das Bürgerservice ist zentrale Anlaufstelle 
und Informationsdrehscheibe der Stadtge- 
meinde Salzburg. Es bietet Information und 
Beratung über sämtliche Angelegenheiten, 
die die Stadtverwaltung betreffen. 
Anfragen und Anliegen werden so rasch wie 
möglich direkt vom BürgerService beantwor- 
tet oder an die zuständigen Ämter und  
Abteilungen zur Bearbeitung weitergeleitet. 
 
Schloss Mirabell 
Mo bis Do 7.30-16, Fr 7.30-13 Uhr 
Tel. 8072-2000 
buergerservice@stadt-salzburg.at 
www.stadt-salzburg.at 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regelmäßig, zeitgerecht und zuverlässig informiert zu sein,  
wird nicht nur für Firmen und Betriebe, 
sondern auch für Privatpersonen immer wichtiger. 
 
Das zweimal monatlich erscheinende Amtsblatt der Stadt 
bietet als offizielles Organ der Stadtverwaltung wertvolle 
Informationen aus erster Hand wie: 
 

 Beschlüsse des Gemeinderates 

 Kundmachungen besonderer Rechtswirksamkeit 

 Öffentliche Ausschreibungen 

 u.v.m.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bestellschein 
 

Ich bestelle hiermit ein Jahresabonnement (mindestens 24 Ausgaben) 
Des „Amtsblattes der Stadt Salzburg“. 

Name:   

Straße:  

UID-Nummer:__________________________________________________ 

Postleitzahl: Ort:  

Datum: Unterschrift:  

 
Das Abo verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht spätestens  
bis November des laufenden Jahres schriftlich gekündigt wird. 
 
Bitte einsenden an: Info-Z, Schloss Mirabell, A-5024 Salzburg 
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